
«Das Urteil zeigt, wie 
wichtig der EGMR für 
die Schweiz ist»
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) rügt 
die Schweiz wegen Racial Pro.ling, Er zwingt unsA die öugen zu 
OmnenA sagt der Stadtzürcher bHWudsHann Pierre Jeusser,
Ein Interview von Brigitte Hürlimann, 01.03.2024

Pierre Heusser,  sieben Richter des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) stellen einstimmig fest, die Schweiz habe 
mehrere Grundrechte verletzt. Sie heissen eine Beschwerde von Moha-
med Wa Baile gut, der vor neun Jahren im Zürcher Hauptbahnhof Opfer 
einer rassistischen Polizeikontrolle wurde. Wird das Urteil Auswirkun-
gen haben?
Pierre Heusser: vegschauenA wie das in den letzten -ahren geschahA ist 
seit dieseH Entscheid nicht Hehr HOglich, Der Gerichtshof hat zuFor schon 
zweiHal RacialVPro.lingVIälle WehandeltA ist dort aWer Wei den BerfahrensV
fragen stehen geWlieWen, LH Iall va kaile gegen die Schweiz hat die StrassV
Wurger Lnstanz in eineH –eiturteil auch Hateriell entschieden, Das ist neu 
und WeHerNenswert,

Was bedeutet «materiell entscheiden»?
Der EGMR Westätigt inhaltlichA dass es iH Iall Fon MohaHed va kaile zu 
einer DisNriHinierung NaH, kei ihH wurden allerdings auch BerfahrensV
rechte Ferletzt K weil die Schweizer Gerichte und kehOrden nicht geprü… 
haWenA oW Racial Pro.ling Forliegt, Zur schon das tangiert GrundrechteA 
die in der kundesFerfassung und in der Europäischen MenschenrechtsV
NonFention (EMR:) festgelegt sind, Das stellt der Gerichtshof festA und er 
hätte eigentlich Hit seiner kegründung auUOren NOnnen, Es folgen aWer 
noch inhaltliche öusführungen zur DisNriHinierungsfrage,

Und was sagt der Gerichtshof ?
Es liege Nlarerweise eine DisNriHinierung For, Die europäischen Richter 
NoHHen aufgrund einer ört Fon keweislastuHNehr zu dieseH Resultat,

Wie funktioniert das?
Da Huss ich ausholen T

Tun Sie das.
Ein Mann wird aH ?ürcher JauptWahnhof NontrolliertA und iH PolizeiV
rapport stehtA dass es sich uH einen DunNelhäutigen handelt, Das war den 
Polizisten also Wewusst, Der Mann .cht die :ontrolle an und erNlärtA das 
Borgehen der Polizei sei nicht NorreNt gewesenA weil nur er Nontrolliert worV
den sei, Ln dieseH PunNt stiHHt ihH das ?ürcher Berwaltungsgericht zu, 
Es sagtA die :ontrolle sei nicht rechtHässig gewesenA es fehle an einer geV
nügenden gesetzlichen Grundlage, Dazu Huss Han wissenj -ede PolizeiV
Nontrolle Wedeutet einen Eingrim in die Grundrechte, 2nd das ist eWen nur 
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erlauWtA wenn es eine genügende Gesetzesgrundlage giWt, Den keweis dafür 
Huss der Staat erWringen, Es liegt nicht an den ketromenenA zu WeweisenA 
dass es Neinen Grund für die :ontrolle gaW,

Das galt doch schon vor diesem neuesten Entscheid aus Strassburg.
-aA das giltA seit es die kundesFerfassung giWtA dort sind die Regeln für 
Grundrechtseingrime festgelegt, Eigentlich ist nichts neuA was in dieseH 
2rteil stehtA all das sagen zahlreiche ZGbsA die zuständigen 2noV und 
EuroparatsgreHienA aWer auch unsere EidgenOssische :oHHission gegen 
RassisHus schon lange, öll diese kefundeA kerichte und EHpfehlungen 
hatten Wisher Neine virNung, Der EGMR hat der Schweiz nun die öugen 
geOmnetA zwangsweise,

zVg

Zur Person

Der in Genf geborene Pierre Heusser ist promo-
vierter Jurist und Rechtsanwalt. Der Mittfünfziger 
leitet seit dem August 2020 die Ombudsstelle der 
Stadt Zürich. Zuvor war Heusser Leiter des Rechts-
dienstes der Aids-Hilfe Schweiz und danach zwan-
zig Jahre lang als selbstständiger Anwalt tätig; mit 
einem Schwerpunkt im Sozialhilferecht. Seine Dis-
sertation befasst sich mit dem «Stimm- und Wahl-
recht von Ausländerinnen und Ausländern».

Wo Kndet man die Gründe für eine polizeiliche öontrolle?
Meist in den Polizeigesetzen, öWer eWenA es Huss ein Nlarer Grund seinA 
etwa ein 9atFerdacht oder eine Iahndung, Schon das Berwaltungsgericht 
sagtA iH Iall va kaile haWe die Stadtpolizei Neinen genügenden :ontrollV
grund Wenennen NOnnen, So hat in kezug auf diese Rüge ein Gericht K das 
?ürcher Berwaltungsgericht K entschieden, Doch dann folgt zwingend die 
nächste Irage, venn es Neinen :ontrollgrund gaWA war es wegen der JautV
farWe Fon Jerrn va kaile eine disNriHinierende Jandlung; Jier haWen sich 
die Schweizer kehOrden aus der Berantwortung gezogen,

Wie ist das mIglich?
Das Berwaltungsgericht liess die Irage omenA weil die :ontrolle xa Wereits 
als unrechtHässig Weurteilt wurde, Die Richterinnen hätten aWer auch die 
zusätzliche Rüge wegen DisNriHinierung prüfen Hüssen, Das 2rteil des 
Berwaltungsgerichts wurde zwar ans kundesgericht weitergezogenA aWer 
das hOchste Schweizer Gericht trat auf die keschwerde nicht einHal ein, 
Dazu sagt der EGMR in aller DeutlichNeitj Stopp,

Und weiter?
venn xeHand erNlärtA er sei disNriHinierend Wehandelt wordenA Hacht er 
eine GrundrechtsFerletzung geltend, Das Huss Fon den Schweizer GerichV
ten angeschaut werdenA was in dieseH Iall nicht geschah K weder WeiH 
Berwaltungsgericht noch Wei den StrafgerichtenA die sich Hit der kusse geV
gen Jerrn va kaile zu Wefassen hattenA noch WeiH kundesgericht, DeH keV
tromenen wurde es FerunHOglichtA den BorwurfA er sei wegen seiner JautV
farWe disNriHiniert wordenA For eineH Schweizer Gericht zu Nlären, 2nd es 
geht noch weiter, Der EGMR äussert sich grundsätzlich dazuA oW die LnstiV
tutionen in der Schweiz üWerhaupt in der –age sindA in solchen Iällen eine 
wirNsaHe keschwerde zu erHOglichen,
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Sind sie das?
Der Gerichtshof erNennt einen grossen JandlungsWedarf, Es ist WedauerV
lichA dass der Schritt nach StrassWurg nOtig war, Das Recht auf eine wirNV
saHe keschwerde ist nicht nur in der EMR:A sondern auch in örtiNel «»a 
unserer kundesFerfassung festgehalten, Das 2rteil zeigtA wie wichtig der 
EGMR für die Schweiz istA solange wir Nein Berfassungsgericht haWen, Die 
StrassWurger Lnstanz weist auf Wlinde IlecNe in Berwaltung und -ustiz hin, 
2nd sie zeigtA wie wichtig es istA dass wir ZGbs haWenA die solche straV
tegischen Prozesse führen, Jerr va kaile hätte wohl nicht allein durchV
prozessieren NOnnenA fast zehn -ahre lang, Er tat dies Hit 2nterstützung der 
öllianz gegen Racial Pro.ling und anderer Menschenrechtsorganisationen,

Fnsgesamt neun hiesige Gerichtsinstanzen haben sich mit dem Nall Wa-
 Baile befasst. Jede einzelne von ihnen hätte die MIglichkeit gehabt, sich 
mit der Diskriminierung auseinanderzusetzen.
Sie hätten nicht nur die MOglichNeit gehaWtA sie hätten es tun Hüssen, Das 
ist eine weitere –ehre aus deH EGMRVEntscheidj venn die StrafrechtsV
WehOrde xeHanden Westrafen willA der sich gegen eine :ontrolle gewehrt 
hatA Hüsste sie zuallererst als prozessuale Borfrage NlärenA oW die :ontrolV
le üWerhaupt zulässig war, Ialls nichtA liegen woHOglich RechtfertigungsV
gründe For, Denn es ist erlauWtA sich gegen eine unzulässigeA disNriHinieV
rende :ontrolle zu wehren,

Mohamed Wa Baile wurde wegen ichtbefolgens einer polizeilichen 
Anordnung gebüsst. Fm Strafverfahren gegen ihn begründete der Poli-
zist die öontrolle damit, der Mann habe seinen Blick abgewandt. Des-
halb wurde er, der Dunkelhäutige, als Einziger aus dem Pendlerstrom 
herausgepickt. Sämtliche Schweizer Gerichte akzeptierten den «abge-
wandten Blick» als ausreichenden Grund für die Personenkontrolle.
Lch hatte einen Iall Wei uns auf der bHWudsstelleA da ging es uH einen 
MannA der eWenfalls rügteA unrechtHässig Nontrolliert worden zu sein, öls 
:ontrollgrund wurde ihH HitgeteiltA er haWe deH Polizisten zu lange in die 
öugen geschaut T

Das klingt wie ein schlechter Witz.
ver zu wenig lange in die öugen eines Polizisten schautA Hacht sich FerV
dächtigA wer zu lange hinschautA eWenfalls, Man Hüsste also genau wissenA 
wie Fiele SeNunden klicNNontaNt unFerdächtig sind,

Was folgern Sie daraus?
keide keispiele zeigenA wie schwaHHigA unNlar und einzelfallWezogen 
solche :ontrollgründe HanchHal sind, Der EGMR sagtA für polizeiliche 
PersonenNontrollen Hüsse ein oWxeNtiFierWarer Grund ForliegenA der nachV
FollziehWar ist, Den klicN aWzuwenden oder zu lange hinzuschauenA reicht 
nicht, öWer auch das ist Neine neue ErNenntnis, Biele Menschen wenden 
den klicN aWA wenn sie die Polizei Nreuzen, bder weichen aus, ver hat 
nicht ein Wisschen JerzNlopfenA wenn er die Polizei sieht oder aH ?oll ForV
Weifährt; öllein daraus einen :ontrollgrund aWzuleitenA wird in ?uNun… 
nicht Hehr HOglich sein, Das gilt generell für allgeHeine :ontrollgründe 
wie –eWenserfahrungA kauchgefühl oder aumälliges Berhalten, Mit solV
chen öllgeHeinplätzen Nann die Polizei Nün…ig Neine DisNriHinierungsV
Forwürfe Hehr entNrä…en,

Was hat der Gerichtshof darüber hinaus festgehalten?
Dass es Racial Pro.ling giWtA auch in der Schweiz, Das wird Fon gewissen 
:reisen und PolizeiNorps iHHer noch in öWrede gestellt, Die StrassWurger 
Richter weisen auf die MOglichNeit hinA statistische Daten zu erheWenA was 
schon längst hätte passieren HüssenÜ For alleHA wenn Wehauptet wirdA es 
geWe Nein Racial Pro.ling oder nur in Einzelfällen, Der Gerichtshof erwähnt 
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ausserdeHA dass Racial Pro.ling eÄplizit in eineH Gesetz geregelt werden 
NOnnte, Jeute wird das üWer den DisNriHinierungsartiNel aWgehandelt,

Wie geht es nun konkret weiter?
Es Wraucht unaWhängige keschwerdestellen, Das sieht Han auch iH Iall 
vilson ö,A der eWenfalls Racial Pro.ling geltend Hacht, kei ihH Husste 
eine Staatsanwältin zweiHal gerichtlich dazu gezwungen werdenA önNlaV
ge gegen die Polizisten zu erheWen, Das NoHHt Wei Stramällen gegen PoliV
zisten iHHer wieder For, vas erstaunlich istA gilt doch der Grundsatz Cin 
duWio pro duriore0j Die Staatsanwaltscha… hat iH ?weifelsfall anzuNlaV
gen, Es Wraucht aWer schon ForherA auf der EWene der PolizeiA unaWhängiV
ge 2ntersuchungsstellen, LH angelsächsischen RauH giWt es spezialisierte 
öWteilungen für «internal asair»m, Diese sind Fon der üWrigen Polizei aWgeV
Noppelt, Das Nennen wir in der Schweiz nicht in dieser IorH, kei uns HüsV
sen :ollegen gegen :ollegen erHitteln, kei den Staatsanwältinnen haWen 
wir das gleiche ProWleHA denn sie arWeiten eng Hit den Polizisten zusaHV
Hen,

Anders als die Polizisten, die Staatsanwältinnen und die Schweizer Ge-
richte glaubt der Gerichtshof Mohamed Wa Baile, dass er Opfer von Ra-
cial ProKling wurde. Warum eigentlich?
Jerr va kaile Nonnte glauWha… HachenA dass für die :ontrolle aH JauptV
Wahnhof nur er aus der PendlerHasse gepicNt wurde, kasierend auf den 
Forliegenden Studien und PuWliNationen sagt der EGMRA es geWe eine starV
Ne BerHutung dafürA dass das ein disNriHinierender öNt war, Diese CstarNe 
BerHutung0 führt zu einer 2HNehr der keweislast, Das ist entscheidendj Es 
liegt an den Schweizer kehOrdenA zu WeweisenA dass die :ontrolle nicht disV
NriHinierend war, Das Nann nur der StaatA sonst nieHand, öW sofort Huss 
eine Wetromene Person nur noch nachweisenA dass sie als einzige herausV
gepicNt wurde, Dann liegt es aH StaatA zu WelegenA dass es dafür einen sachV
lichenA oWxeNtiFen Grund gaW,

Will der EGMR mit seinem Urteil ein Zeichen setzen?
Das ist de.nitiF so, Der Gerichtshof hat den Iall als «ipcaot oa»em WezeichV
net, Das sind IälleA die eine öuswirNung K einen ipcaot K auf die veiterV
entwicNlung der RechtspraÄis haWen sollen, Ln allen Mitgliedsstaaten der 
EMR:A nicht nur in der Schweiz, DeshalW ist der Entscheid fast ein DrehV
WuchA wie Han Nün…ig Hit Racial Pro.ling uHzugehen hat, Der EGMR 
wollte ganz omensichtlich einen PyocN einschlagen,

Bleibt zu ho en, dass das Urteil nicht in den Schubladen verstaubt. Oder 
ausschliesslich im akademischen Elfenbeinturm diskutiert wird.
Das schliesse ich aus, Ein 2rteil aus StrassWurg zu ignorierenA wäre eine 
Berletzung der Europäischen MenschenrechtsNonFention, -edes GerichtA 
aWer auch ich als bHWudsHannA Huss gestützt auf diesen Entscheid FerV
langenA dass die Polizei glauWwürdig und nachFollziehWar erNlärtA waruH 
es zu einer PersonenNontrolle NaH, Ialls ihr das nicht gelingtA Huss ich aW 
sofort Fon eineH disNriHinierenden Racial Pro.ling ausgehen, Die PoliV
zei hat ihre PraÄis anzupassenA sonst wird es reihenweise zu weiteren :laV
gen NoHHen K die Wereits Fon den unteren Gerichten gutgeheissen werden 
Hüssen,

Die Zürcher Stadtpolizei sagt, sie habe in den letzten Jahren einiges ge-
tan in puncto Rassismus und Racial ProKling.
Das stiHHtA sie hat zuH keispiel eine öpp eingeführtA in der die PolizistinV
nen die :ontrollgründe eintragen Hüssen, öWer dort giWt es iHHer noch die 
MOglichNeitA einen allgeHeinen Grund anzuNlicNenA etwa CBerhalten und 
Erscheinen einer Person0 oder CoWxeNtiFe Erfahrungswerte0, Das wird aW 
xetzt nicht Hehr genügen, ver solche Gründe anführen willA Huss zusätzV
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lich darlegenA was genau geHeint ist, 7Werhaupt Hüssen sich die Polizisten 
schon For der :ontrolle fragenA oW es wirNlich einen Grund giWtA der geV
nügt, Das WerühHte Ckauchgefühl0 reicht nicht Hehr aus, Doch die PoliV
zei Wraucht für ihre örWeit NonNrete önweisungen und BorgaWen, Das liegt 
nicht in ihrer Berantwortung, Dafür ist die PolitiN zuständig,

Der Gerichtshof erwähnt die mangelha e Polizeiausbildung beim The-
ma Racial ProKling.
Solange  es  Iälle  Fon  Racial  Pro.ling  giWtA  ist  die  öusWildung  wohl 
FerWesserungswürdig, Lch war schon Wei solchen öusWildungsWlOcNen daV
Wei und WeeindrucNtA wie omen disNutiert wirdÜ auch zu den 9heHen ouc 
o lt re oder ouc »ilenoe, Das alles ist Nein 9aWu, öWerj Es wird in der öusV
Wildung theHatisiertA und dann NoHHt der örWeitsalltag, Lch sehe in erster 
–inie ZachholWedarf auf der institutionellVstruNturellen EWene, vir HüsV
sen der Polizei einen RahHen setzenA in deH sie sich Wewegen Nann,

Was ist hier gefordert?
Es Wraucht Nlare önweisungen für die PolizeiarWeitA aWer auch eine IehlerV
Nultur, Iehler werden iHHer passierenA selWst wenn alle Iorderungen uHV
gesetzt sind, Es Huss HOglich seinA dass ein Polizist sagtj CSie haWen rechtA 
das hätte ich nicht Hachen sollen0 K und sich WeiH ketromenen entschulV
digt, DaHit NOnnen allenfalls Berfahren Ferhindert werden, venn ich Fon 
institutionellVstruNturellen nderungen redeA dann Heine ich önpassunV
gen Wei den GesetzenA die DatenerheWung K und eWen die unaWhängigen 
Stellen zur kehandlung Fon keschwerden,

Das setzt aber einen politischen Willen voraus.
-a und nein, Es Wräuchte eher einen politischen villenA den EGMRVEntV
scheid zu Hissachten, Das ist der grosse 2nterschied, kis zu dieseH 2rteil 
waren es politische IorderungenA die folgenlos WlieWen K xetzt giWt es einen 
gerichtlichen Entscheid eines GerichtshofsA deH wir unterstehenA Wei deH 
wir uns Ferpyichtet haWenA die 2rteile uHzusetzen, Bon daherj Es Wraucht 
nur den villenA sich an die EMR: zu halten, Das ist Hehr als politischA sonV
dern Henschenrechtlich gefordert, -etzt Hüssen wir handeln,

Das sagt die Zürcher Ombudsstelle seit fünfzehn Jahren.
StiHHtA Heine BorgängerinA laudia :aufHannA hat den kegrim des RaciV
al Pro.lings erstHals « » in ihreH -ahresWericht erwähntA eher in eineH 
ZeWensatz und Hit Jinweis auf einen kericht Fon öHnest  LnternatioV
nal SchweizA der «  puWliziert wurde, Zur schon diese ZeWenWeHerNung 
führte zu he…igen ReaNtionen und zu viderspruchA For alleH aus der PoliV
zei, Ein -ahr später widHete sich :aufHann schwerpunNtHässig deH 9heV
Ha und schrieW zusätzlich einen IachartiNel unter deH 9itel CRacial und 
Ethnic Pro.lingj Ein Wei uns unWeNanntes PhänoHen;0,

Mit wenig Erfolg.
Es wurde xeweils erwidertA es geWe doch einen runden 9isch gegen RassisV
HusA eine öpp für die PolizeiA eine ausgeWaute Schulung und Nlare Regeln in 
den DienstanweisungenA dass RassisHus nicht geduldet werde, Das stiHHt 
allesA und alles ist wichtig, öWer es sind MassnahHen auf der indiFiduellen 
EWeneA auf der EWene der 2Hsetzung, Das ist gutA aWer es genügt nicht, Es 
Wraucht önpassungen auf der institutionellen EWene, Lnstitutioneller RasV
sisHus Ferlangt nach institutionellen MassnahHen,

Wie konnte man das fünfzehn Jahre lang ignorieren?
Das Hüssten Sie eine Ps chologin fragen,

Sie haben keine Erklärung dafür?
Es ist halt einfacherA Wei schwierigen und heiNlen 9heHen wegzuschauen, 
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laudia :aufHann Weginnt ihren IachWeitrag zu Racial Pro.ling Hit deH 
:inderFers CEs geht ein WOses Ding heruHA das Nann Han gar nicht sehenV
 T0 RassisHus ist eine DisNriHinierungsforHA die Fon Fielen –euten iHHer 
noch grundsätzlich Ferleugnet wird, CLch Win doch Nein Rassist0A heisst es 
o…, Biele Ferstehen nichtA was ölltagsrassisHusA was struNtureller RassisV
Hus ist, kei den kehOrdenA den Gerichten oder der Polizei war der ville 
nicht daA das 9heHa anzuschauen, -etzt ist es Neine Irage des villens Hehr, 
-etzt Huss Han, Ein anderes 9heHa istA dass das PolizeiNorps nicht sehr 
diFers ist,

Wie meinen Sie das?
Das :orps widerspiegelt nicht die HultiNulturelle Realität in der Stadt ?üV
rich, Biele Stadtpolizisten wohnen ausserdeH nicht in der StadtA was ich 
Ferstehen Nann, Sie wollen nicht in der Ireizeit ständig xenen –euten WeV
gegnenA Hit denen sie es Weruyich zu tun haWen, Manche wohnen auf deH 
–and und erleWen die Stadt For alleH als ein brt Fon ProWleHen K sie NoHV
Hen für die örWeit in die Stadt und werden hier Hit lauter SchwierigNeiten 
Nonfrontiert, Der ville ist zwar daA Hehr Irauen und Hehr Menschen Hit 
Migrationshintergrund für die Polizei zu gewinnen, öWer es ist schwierigA 
entsprechende –eute zu .nden, Die Situation wurde nicht einfacherA seit 
der :antonsrat entschieden hatA dass Personen Hit Vöusweis nicht Hehr 
zur PolizeiausWildung zugelassen werdenA wie das Fon der Stadtpolizei geV
plant war, 2nd was in anderen :antonen proWleHlos funNtioniert,

Zusammengefasst: Was sind für Sie die wichtigsten Aussagen im Urteil 
Wa Baile gegen die Schweiz?
Es sind drei :ernaussagenj Der Entscheid zeigtA wie wichtig der EGMR für 
die Schweiz ist K es ist Nein RuhHesWlatt für die Schweizer GerichteA dass 
der Iall Wis nach StrassWurg Husste, Lch Win der MeinungA sie hätten erNenV
nen HüssenA uH was es geht, Es war alles üWerdeutlich Forhanden, ?weitens 
zeigt das 2rteilA wie wichtig die ZGbs sindA die solche Prozesse führen, 2nd 
drittensj Jier geht es nicht Cnur0 uH die Europäische MenschenrechtsV
NonFentionA sondern uH Schweizer RechtA das Ferletzt wurde, ölle drei 
EMR:VörtiNelA die gerügt wurdenA giWt es auch in der Schweizer kundesV
Ferfassung,
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